
Fragen und Antworten - Außerordentliche Wirtschaftshilfe - Novemberhilfe  
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlag-
lichter/Corona-Schutzschild/2020-11-05-faq-ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html) 
 
Welche Unternehmen sind antragsberechtigt? 

Die Novemberhilfe des Bundes richtet sich an Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Ver-
eine und Einrichtungen, die von den temporären Schließungen erfasst sind (im Folgenden 
„Unternehmen“ genannt). Antragsberechtigt sind solche Unternehmen, die aufgrund des Be-
schlusses des Bundes und der Länder vom 28. Oktober 2020 den Geschäftsbetrieb einstellen 
mussten. Hotels sind ebenfalls antragsberechtigt. Ebenfalls antragsberechtigt sind Unterneh-
men, die indirekt stark betroffen sind (siehe Antwort auf folgende Frage). 
 
Können auch Unternehmen, die nur indirekt von den Schließungsanordnungen betrof-
fen sind, von den Hilfen profitieren? 

Ja. Diejenigen Unternehmen, die zwar nicht direkt von einer staatlichen Schließungsanord-
nung betroffen sind, aber faktisch im November dennoch an der Ausübung ihres Gewerbes 
gehindert sind, sollen auch direkt antragsberechtig sein. 

Dies gilt für alle Unternehmen, die regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den 
Schließungs-Maßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen, zum Beispiel eine Wäscherei, 
die vorwiegend für Hotels arbeitet, die von der Schließungsanordnung direkt betroffen sind. 

Verbundene Unternehmen – also Unternehmen mit mehreren Tochterunternehmen oder Be-
triebstätten – sind dann antragsberechtigt, wenn mehr als 80 Prozent des verbundweiten Ge-
samtumsatzes auf direkt oder indirekt betroffene Verbundunternehmen entfällt. Erstattet wer-
den bis zu 75 Prozent des Umsatzes der betroffenen Verbundunternehmen. Dies betrifft etwa 
eine Holdinggesellschaft, die sowohl Restaurants (geschlossen) und Einzelhandelsunterneh-
men (weiter geöffnet) hält – hier wird die Nothilfe gezahlt, wenn die Restaurants zu mehr als 
80 Prozent des Umsatzes der Holdinggesellschaft beitragen. 

Für Unternehmen, die nicht direkt oder im oben beschriebenen Sinne indirekt von den Schlie-
ßungsmaßnahmen betroffen sind, aber dennoch hohe Umsatzeinbrüche im November 2020 
im Vergleich zum Vorjahr haben, wird es Hilfen im Rahmen der Überbrückungshilfe III geben. 
An den Details arbeitet das Bundesministerium der Finanzen derzeit intensiv mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie. 
 
Sind auch gemeinnützige und öffentliche Unternehmen und Einrichtungen antragsbe-
rechtigt? 

Ja. Die Organisationsform und die Trägerschaft des Unternehmens oder der Einrichtung sind 
nicht entscheidend. Ein gemeinnütziges Theater kann ebenso Hilfen erhalten wie ein kommer-
zieller Restaurantbetreiber. Wichtig ist, dass das Unternehmen oder die Einrichtung am Markt 
tätig ist und Umsätze erwirtschaftet. Wenn solche öffentlichen Unternehmen von der Schlie-
ßungsanordnung betroffen sind, wie zum Beispiel öffentliche Schwimmbäder oder kommunale 
Theater, dann können auch diese Unternehmen entsprechend der Regeln von der November-
hilfe profitieren. 
 
Wie hoch sind die gezahlten Zuschüsse? 

Mit der Novemberhilfe werden Zuschüsse pro Woche der Schließung in Höhe von 75 Prozent 
des durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt. Zu den Ausnah-
men von dieser Regel siehe unten. 
 
Wie ist die Novemberhilfe strukturiert? 

Damit den Betroffenen einfach und unbürokratisch geholfen werden kann, wird die Hilfe als 
einmalige Kostenpauschale ausbezahlt. Unternehmen sollen damit insbesondere ihre Fixkos-
ten decken können, die trotz der temporären Schließung anfallen. Um das Verfahren so 
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einfach wie möglich zu halten, werden diese Kosten über den Umsatz angenähert. Bezugs-
punkt ist der durchschnittliche wöchentliche Umsatz im November 2019. Dieser steht bereits 
fest und kann einfach und unbürokratisch zur Grundlage gemacht werden. 
 
Was ist mit Soloselbständigen, zum Beispiel Künstler, die im November 2019 keinen 
Umsatz hatten? 

Soloselbständige haben ein Wahlrecht: sie können alternativ zum wöchentlichen Umsatz im 
November 2019 den durchschnittlichen Wochenumsatz im Jahr 2019 zugrunde legen. Damit 
helfen wir auch Soloselbständigen, die im November 2019 keinen Umsatz hatten. 
 
Was ist mit Unternehmen, die im letzten November noch gar nicht existierten? 

Bei antragsberechtigten Unternehmen, die nach dem 31. Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit 
aufgenommen haben, kann als Vergleichsumsatz der durchschnittliche Wochenumsatz im Ok-
tober 2020 oder der durchschnittliche Wochenumsatz seit Gründung gewählt werden. 
 
Wie hoch kann die Novemberhilfe im Einzelfall sein? 

Die Novemberhilfe wird bis zu einer Obergrenze von 1 Millionen Euro gewährt, soweit der 
bestehende beihilferechtliche Spielraum des Unternehmens das zulässt (Kleinbeihilfenrege-
lung der EU). Zuschüsse über 1 Millionen Euro bedürfen für die Novemberhilfe Plus noch der 
Notifizierung und Genehmigung der EU-Kommission. Die Bundesregierung ist derzeit in inten-
siven Gesprächen mit der Europäischen Kommission, um eine solche Genehmigung für hö-
here Zuschüsse zu erreichen. 
 
Werden andere staatliche Leistungen für den Förderzeitraum angerechnet? 

Ja. Andere staatliche Leistungen, wie z. B. die Überbrückungshilfe oder das Kurzarbeitergeld 
werden auf die Novemberhilfe angerechnet. 

Reine Liquiditätshilfen, wie zum Beispiel rückzahlbare KfW-Kredite, werden nicht angerechnet. 
 
Können Unternehmen Umsätze, die sie trotz Schließung machen, behalten? 

Wir wollen Unternehmen bei der Umstellung ihrer Geschäftsmodelle unterstützen. Viele Un-
ternehmen zeigen in der Krise Ideenreichtum und Flexibilität. Zum Beispiel stellen Gaststätten 
und Restaurants auf Lieferdienste und Außerhausverkauf um. Wir wollen, dass sich diese Mü-
hen auszahlen. Deshalb sollen Unternehmen die Umsätze, die sie trotz Schließungsanord-
nung im November erzielen, möglichst behalten. Daher gilt grundsätzlich, dass Umsätze, die 
im November 2020 trotz der grundsätzlichen Schließung gemacht werden, bis zu einer Höhe 
von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im November 2019 nicht angerechnet werden. Um 
eine Überförderung von mehr als 100 Prozent des Vergleichsumsatzes zu vermeiden, erfolgt 
bei darüber hinausgehenden Umsätzen eine entsprechende Anrechnung. 

Für Restaurants gilt eine Sonderregelung, wenn sie Speisen im Außer-Haus-Verkauf anbieten. 
Hier wird die Umsatzerstattung auf 75 Prozent der Umsätze im Vergleichszeit-raum 2019 auf 
diejenigen Umsätze begrenzt, die damals dem vollen Mehrwertsteuersatz unterlagen, also die 
im Restaurant verzehrten Speisen und entsprechenden Getränke. Damit werden die Umsätze 
des Außerhausverkaufs – für die der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt – herausgerechnet. 
Im Gegenzug werden diese Umsätze des Außerhaus-Verkaufs während der Schließungen 
von der Umsatzanrechnung ausgenommen, um eine Ausweitung dieses Geschäfts zu begüns-
tigen. 

Beispiel: Eine Pizzeria hatte im November 2019 8.000 Euro Umsatz durch Verzehr im Restau-
rant und 2.000 Euro durch Außerhausverkauf. Sie erhält daher 6.000 Euro Novemberhilfe (75 
Prozent von 8.000 Euro), d. h. zunächst etwas weniger als andere Branchen (75 Prozent des 
Vergleichsumsatzes). Dafür kann die Pizzeria im November 2020 deutlich mehr als die allge-
mein zulässigen 2.500 Euro (25 Prozent von 10.000 Euro) an Umsatz mit Lieferdiensten er-
zielen, ohne dass eine Kürzung der Förderung erfolgt. 



 
Wie werden die Novemberhilfen beantragt? 

Die Antragstellung erfolgt elektronisch durch Steuerberater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen, 
vereidigte Buchprüfer*innen oder Rechtsanwält*innen über die Überbrückungshilfe-Plattform 
(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Diese Form der Beantragung soll Missbrauch 
vermeiden. Gleichzeitig soll sie aber auch möglichst einfach sein. 

Soloselbständige sollen bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 Euro direkt antragsberech-
tigt sein, also ohne die Einschaltung von Steuerberater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen, verei-
digten Buchprüfer*innen oder Rechtsanwält*innen. 
 
Wie werden die Novemberhilfen ausbezahlt? 

Die Auszahlung wird voraussichtlich über die durch die Überbrückungshilfe bekannten Wege 
durch die Länder erfolgen. 
 
Ab wann können die Novemberhilfen beantragt werden? 

Derzeit erfolgt die nötige Programmierung des Antragsformulars durch den IT-Dienstleister 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 
 
Welches Volumen werden die Novemberhilfen insgesamt haben? 

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe wird ein Finanzvolumen von voraussichtlich ca. 10 Milli-
arden Euro haben. 
 
Wie geht es jetzt weiter? 

Wir werden auch die übrigen Corona-Hilfen für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche ver-
längern und die Konditionen verbessern. Denn es ist zu erwarten, dass einige Wirtschaftsbe-
reiche auch in den kommenden Monaten erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetrie-
bes hinnehmen müssen. Dies betrifft z. B. den Bereich der Kultur- und Veranstaltungswirt-
schaft und die Soloselbständigen. Dazu wird u. a. das bestehende Instrument der Überbrü-
ckungshilfe weiterentwickelt (Überbrückungshilfe III). 

Außerdem steht der KfW-Schnellkredit nun auch für Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 
zur Verfügung. Die maximale Kredithöhe beträgt 300.000 Euro, abhängig vom im Jahre 2019 
erzielten Umsatz. 
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